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ESTW / ST-Ri 19. April 2013

Zu TOP 4 a
der Sitzung des Aufsichtsrats am 3. Mai 2013

Stadtverkehr Erlangen; Anhebung der VGN-Tarife zum 1. Januar 2014

1. Hintergrund

Die Grundsätze zur Tariffortbildung sind in Artikel 5 Grundvertrag geregelt:

„Die Verbundgesellschaft hat sich bei der Erfüllung der ihr nach Artikel 4
übertragenen Aufgaben nach dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit zu
richten. Insbesondere hat sie … 
3. den Verbundtarif jährlich zu überprüfen und auf eine Anpassung
entsprechend der Aufwands- und Ertragsentwicklung bei den Verbund-
unternehmen, den Marktgegebenheiten und den Ausgleichsleistungen der
Grundvertragspartner hinzuwirken.“ 

Ergänzend zu dem Artikel 5 Grundvertrag ist mit dem so genannten Atzelsberger
Beschluss vom 8. Juli 2000 und dem Beschluss zur Weiterentwicklung Atzelsberg
vom 26. Juli 2007 vereinbart worden, die Verbundtarife auch auf der Grundlage eines
VGN-spezifischen Warenkorbindex jährlich fortzuschreiben.

Grundlage für die Tariffortschreibung 2014 bildet der VGN-Warenkorb, der eine
durchschnittliche Kostensteigerung der Verbundunternehmen von 2013 auf 2014 mit
2,84 % schätzt. Auf diesen Index erfolgt ein Zuschlag von 0,5 % gemäß Ziffer 2 des
Beschlusses zur Neuregelung des Zuschlags sowie ein Zuschlag von 0,2 % zur
Finanzierung der Stufe 0 zur Einführung des e-Ticketing im VGN.

Damit beträgt die für die Tariffortschreibung maßgebende Preisanhebung 2014
durchschnittlich 3,54 %. Die Gesellschafterversammlung des VGN hat am 9. April
2013 den Richtungsbeschluss zur Tariffortschreibung 2014 um diesen Wert ein-
stimmig getroffen.

2. Regularien zur Preisfindung

Die Preisfindung für jede einzelne Fahrausweisart folgt einem festen Verfahren: Zur
Erreichung des verbundweiten Erhöhungsfaktors sind in einem ersten Schritt die
Stückzahlen der Fahrausweise in den einzelnen Tarifbereichen zu berücksichtigen.
Für die Tarifstufe Z, die in Erlangen und in Fürth Gültigkeit hat, ergibt sich dadurch
eine mittlere Erhöhung von 3,56 % für 2014. In einem zweiten Schritt müssen dann
die einzelnen Erhöhungsfaktoren innerhalb dieses Tarifs - ebenfalls unter Berück-
sichtigung der Stückzahlen - ermittelt werden, woraus sich die neuen Preise für die
einzelnen Fahrausweisarten ergeben. Ergänzend dazu ist zu berücksichtigen, dass
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die einzelnen Fahrausweispreise auch einer festen Abhängigkeit untereinander
folgen müssen. So wird beispielsweise die Schüler-Monatsmarke durch den Faktor
2,99 dividiert, um den Preis der Schüler-Wochenmarke zu erhalten. Andernfalls wäre
eine Stückelung ab 3 Wochen Nutzungsdauer nicht mehr rentabel. Durch die
Vorgabe, auf volle 10 Cent-Beträge zu runden, ergibt sich dann der endgültige Preis
für jeden einzelnen Fahrausweis.

3. Auswirkungen im Stadtverkehr Erlangen

Die Einzelfahrkarte Erwachsene bleibt mit 2,00€ unverändert, während die Einzel-
fahrt Kind von 0,90€ auf 1,00€ erhöht wird. Dem Wunsch der Gesellschafter 
Rechnung tragend, wird der Abbau der Rabattierung bei den Mehrfartenkarten fort-
gesetzt: Die 5-Fahrtenkarte Erwachsene wird um 4,35 %, von 9,20€ auf 9,60€
erhöht, die 5-Fahrtenkarte Kind um 6,82 % von 4,40€ auf 4,70€. Der Rabatt liegt
damit immer noch bei 4 bis 6 %.

Die Preiserhöhung bei den Zeitkarten liegt zwischen 3,48 % (Schüler/Azubi
1 Woche) und 4,82 % (FirmenAbo 12 Monate).

Die Semestermarken 3 und 4 Monate erhöhen sich beide um 3,57 %, das Bergkirch-
weihticket steigt um 3,45 % von 14,50€ auf 15,00€. 

In der Anlage dargestellt sind die verbundweiten Einnahmen und Mehrerträge der
Tarifanhebung 2014 sowie die Preisblätter für alle Tarifstufen.

3. Weiteres Vorgehen

Es wird vorgeschlagen, verbindliche Beschlüsse der Stadt Erlangen in den Sitzungen
am 11. Juni 2013 (UVPA) und am 27. Juni 2013 (Stadtrat) zu fassen, so dass im
Grundvertragsausschuss des VGN am 30. Juli 2013 ein endgültiger Beschluss durch
dieses Gremiums erfolgen kann.

Erlanger Stadtwerke Stadtverkehr GmbH

ppa. Siegfried Richter

Anlagen
Zusammenstellung der theoretischen Einnahmen und Mehrerträge aus der

Tarifanpassung 2014 sowie Preisblätter für alle Tarifstufen
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